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77. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 24. Februar 2023 Nummer 6a

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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Verordnung zur 
Änderung der Coronateststrukturverordnung 

Vom 23. Februar 2023

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 Absatz  1, 
§ 28b Absatz 1 und 2, den §§ 29 bis 31 in Verbindung mit 
§ 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), von denen 
§ 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1a Nummer 2 des Ge-
setzes vom 16. September 2022 (BGBl.  I S.  1454) geän-
dert, § 28b Absatz 1 und 2 durch Artikel 1a Nummer 3 
des Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl.  I S. 1454) 
neu gefasst, § 29 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 17 des 
Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl.  I S. 1454) ge-
ändert, § 30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Ge-
setzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert, § 32 
durch Artikel  1a Nummer  4 des Gesetzes vom 16. Sep-
tember 2022 (BGBl.  I S. 1454) geändert, § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 Buchstabe 
b des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geän-
dert und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Gesetz 
vom 4. Dezember 2022 (BGBl.  I S.  2150) geändert wor-
den sind sowie von § 3 Absatz 2 Nummer 2 und § 10 der 
Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung vom 21. De-
zember 2022 (GV. NRW. S. 1136), verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1
Änderung der Coronateststrukturverordnung

Dem §  3a der Coronateststrukturverordnung vom 29. 
September 2021 (GV. NRW. S. 1127, ber. S. 1149), die zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 15. Dezember 
2022 (GV. NRW. S. 1068a) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 4 angefügt:

„(4) Soweit die Beauftragungen nach § 3 Absatz 3 nicht 
aufgrund anderer rechtlicher Regelungen keine Rechts-
wirkung mehr entfalten, enden diese mit Ablauf des 
28. Februar 2023, ohne dass es der Aufhebung der Ein-
zelbeauftragung bedarf. Die Verpfl ichtung zur Auftrags- 
und Leistungsdokumentation und Archivierung nach § 7 
Absatz  5 der Coronavirus-Testverordnung und §  5 Ab-
satz 5 bleibt unbeschadet der Beendigung der Beauftra-
gung bestehen.“

Artikel 2
Weitere Änderung der Coronateststrukturverordnung

Die Coronateststrukturverordnung, die zuletzt durch Ar-
tikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

  „§ 1
  Beendigung der Tätigkeit von Teststellen, 

Dokumentationspfl ichten

  (1) Soweit die Beauftragungen nach §  3 Absatz  3 in 
der bis zum 28. Februar 2023 geltenden Fassung nicht 

aufgrund anderer rechtlicher Regelungen keine 
Rechtswirkung mehr entfalten, enden diese mit Ab-
lauf des 28. Februar 2023, ohne dass es der Aufhebung 
der Einzelbeauftragung bedarf. Die Verpfl ichtung zur 
Auftrags- und Leistungsdokumentation und Archi-
vierung nach Absatz 2 und § 7 Absatz 5 der Corona-
virus-Testverordnung vom 21. September 2021 (BAnz 
AT 21.09.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unbeschadet der Beendigung der Beauftragung 
bestehen.

  (2) Um die im Rechtsverkehr von Personen verwende-
ten Testzeugnisse im Bedarfsfall überprüfen zu kön-
nen, stellen die Testzentren und Teststellen auch nach 
dem 28. Februar 2023 sicher, dass die von ihnen ge-
meldeten und abgerechneten Testungen einschließlich 
Befund und, soweit möglich, auch die Testpersonen 
anhand von Listen oder sonstigen Unterlagen im 
Überprüfungsfall nachgewiesen werden können. 
Hierzu sind mindestens der Name, die Anschrift und 
das Geburtsdatum der getesteten Personen zu erheben 
und für mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die 
 Unterlagen können auch zur stichprobenartigen Ab-
rechnungsprüfung durch die nach der Coronavirus-
Testverordnung zuständigen Stellen genutzt werden. 
Weitergehende Aufbewahrungsvorschriften aus den 
Regelungen zum Abrechnungsverfahren nach § 7 der 
Coronavirus-Testverordnung und anderen Rechtsnor-
men bleiben unberührt. Nach Ablauf dieser oder be-
sonderer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen sind die 
Daten sicher zu vernichten.“

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

  „§ 2
  Zuständige Stelle der vertieften Abrechnungsprüfung 

  Zuständige Stelle im Sinne des §  7a Absatz  1b der 
Coronavirus-Testverordnung ist das für Gesundheit 
zuständige Ministerium.“

3.  Die §§ 3 bis 6 werden aufgehoben. 

4.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am 25. Februar 2023 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. März 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Februar 2023

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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